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Verordnung 
über die Facharbeiterberufe
vom 21. Dezember 1984

Zur Weiterentwicklung der Facharbeiterberufe und zur 
weiteren Ausgestaltung ihres Inhalts und Profils entspre
chend den gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Er
fordernissen wird in Übereinstimmung mit dem Bundesvor
stand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und dem 
Zentralrat der Freien Deutschen Jugend folgendes verord
net:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung legt die Grundsätze über den Fach
arbeiterberuf fest und regelt die Aufgaben und die Verant
wortung bei der Weiterentwicklung des Inhalts und des 
Profils der Facharbeiterberufe, in denen eine Ausbildung 
erfolgt, sowie bei der Erarbeitung der erforderlichen Ausbil
dungsdokumente und die Voraussetzungen für die Ausbil
dung in einem Facharbeiterberuf.

(2) Diese Verordnung gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinate, wirtschaftsleitende Organe, Betriebe, Genos

senschaften und Einrichtungen (nachfolgend Betriebe ge
nannt),

— Bürger.
Grundsätze

§ 2
(1) Der Facharbeiterberuf ist als grundlegende berufliche 

Qualifikation der Arbeiter, Genossenschaftsbauern und 
Handwerker so zu gestalten, daß klassenbewußte, qualifi
zierte und disponible Facharbeiter ausgebildet werden.

(2) Das Erlernen eines Facharbeiterberufes ist allen Ab
solventen der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechni
schen Oberschule, die keine ahdere weiterführende Bil
dungseinrichtung besuchen, zu ermöglichen.

(3) Der Facharbeiterberuf ist durch systematische Ausbil
dung auf der Grundlage eines Lehr- oder Qualifizierungs
vertrages sowie staatlicher Lehrpläne für den theoretischen 
und berufspraktischen Unterricht zu erlernen. Er ist Grund
lage für die weitere berufliche Entwicklung entsprechend 
den sich verändernden und wachsenden Arbeitsanforderun
gen.

(4) Die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 
und zur Ausübung des Facharbeiterberufes ist durch eine 
staatliche Urkunde zu bestätigen.

§3
(1) Inhalt und Profil eines Facharbeiterberufes sind durch 

Verbindung von allgemeiner, polytechnischer und berufli
cher Bildung sowie von kommunistischer Erziehung und be
ruflicher Ausbildung so zu gestalten, daß ein Beitrag zur all
seitigen Persönlichkeitsentwicklung geleistet wird. Durch 
die Festlegung der erforderlichen Grundlagenbildung und 
beruflichen Spezialbildung sowie des Ausprägungsgrades des 
Wissens und Könnens ist eine hohe ökonomische Wirksam
keit der ausgebildeten Facharbeiter und ihre berufliche 
Disponibilität zu gewährleisten.

(2) Der Ausbildungsinhalt eines Facharbeiterberufes ist in 
den staatlichen Lehrplänen so festzulegen, daß durch eine 
breite allgemeine und berufliche Grundlagenbildung sowie 
eine für die Facharbeitertätigkeit erforderliche Spezialbil
dung mit Abschluß der Ausbildung stabile Facharbeiterlei
stungen erreicht und eine erfolgreiche Berufsausübung ge
währleistet werden. Die Ausbildungsdauer sowie der Anteil 
von theoretischem und berufspraktischem Unterricht sind 
für die Facharbeiterberufe differenziert festzulegen.

(3) Entsprechend den Erfordernissen der Volkswirtschaft 
sind Facharbeiterberufe mit einheitlicher beruflicher Spezial
bildung sowie Facharbeiterberufe mit nach Spezialisierungs
richtungen differenzierter Spezialbildung zu entwickeln. 
Facharbeiterberufe mit mehreren Spezialisierungsrichtun
gen sind Grundberufe.

(4) Für die Erhaltung und Weiterentwicklung traditionel
ler und nur vereinzelt benötigter Gewerke und Leistungs-


